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1 Abkürzungsverzeichnis 

ABI Departement Arbeit, Beschäftigung & Integration 

AL A&B Abteilungsleitung Arbeit & Beschäftigung  

BP W&E Bezugsperson Wohnen & Entwicklung 

BePaSe Beziehung, Partnerschaft, Sexualität 

BGM Betriebliches Gesundheitsmanagement 

BL Bereichsleitung 

Bsp. Beispiel 

BW Rat / Foren Bewohnenden Rat / Bewohnenden Foren 

Bzw. Beziehungsweise 

Etc. et cetera 

DL ABI Departementsleitung Arbeit, Beschäftigung & Integration 

GL Geschäftsleitung 

LAB Labor 

MA Mitarbeiter/In 

MmB Menschen mit Beeinträchtigung, Bewohner/In, Klient/Innen 

PrA Praktische Ausbildung (niederschwelliges Berufsbildungsangebot) 

SE  Supported Employment  

Stv.  Stellvertretung 

Schlogari Schlossgarten Riggisberg 

UK unterstützte Kommunikation 

UN BRK Abkommen der UNO Behindertenrechtskonvention 

W&E Departement Wohnen & Entwicklung 

WB Weiterbildung 
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2 Auftrag 

In der Strategie 2018+ ist in der Kernstrategie Bildung und Empowerment im Handlungsfeld 

F (Dept. Arbeit, Beschäftigung, Integration) genannt: «Wir bauen unsere Dienstleistungen im 

Bereich Bildung, Beratung, Assistenz und Coaching auf bzw. aus und arbeiten hier mit exter-

nen Anbietenden zusammen». 

Zudem ist unter Punkt E folgendes Handlungsfeld aufgeführt: «Wir verstärken die Befähi-

gung, Bildung und Ausbildung von MmB, damit sie die Möglichkeit haben, den institutionellen 

Rahmen des Schlogari in Richtung selbständiges Wohnen und/oder Arbeit im 2. und 1. Ar-

beitsmarkt verlassen zu können bzw. den institutionellen Rahmen nicht in Anspruch nehmen 

zu müssen». Die Beratungsstelle ist im Dept. Arbeit, Beschäftigung und Integration angesie-

delt.  

 

Die konkreten Handlungsfelder dazu lauten: 

- Entwicklung eines strukturierten Lehrgangs (auf der Grundlage des Konzepts A&B), 

welcher MmB (wieder-)befähigt, im 2. oder 1. Arbeitsmarkt zu bestehen. 

Unterstützendes Ausbildungs-, Trainings-, Coaching- und weiteres Supportangebot. 

- Schaffung von Arbeitsplätzen für MmB im lokalen Gewerbe. 

Weiterer Ausbau und Konsolidierung des Job-Coaching-Angebots inkl. der Arbeits-

trainings. 

- Angebot von Arbeitsplätzen zum Training und zur Qualifizierung. 

- Prüfung Gründung «Bildungszentrum Schlogari» mit dem Ziel (u.a.) der Wissensver-

mittlung sowie für weitere Unterstützungsangebote für MmB. Betrieb des Bildungs-

zentrums in Kooperation mit etablierten Bildungsanbietenden, in Umsetzung der UN 

BRK, z.B. Peer to Peer, Recovery. 

- Gezielte Personal- bzw. Potentialentwicklung für MmB. 

- Weiterentwicklung und Ausbau der Mitbestimmung und der Mitentwicklungsmöglich-

keiten. 

Im April 2019 hat die GL beschlossen, die obengenannten konkreten Handlungsfelder umzu-

setzen mit der konkreten Schaffung einer entsprechenden Beratungsstelle Integration. Sie 

beauftragte die Departementsleitung ABI mit dem Aufbau und der Umsetzung der Bera-

tungsstelle Integration ab Frühling 2020. 

3 Zielsetzung und Aufgaben der Beratungsstelle Integration 

Die Beratungsstelle Integration hat die Aufgabe, für die MmB ein Dreh- und Angelpunkt mit 

verschiedenen Angeboten zu sein. MmB, welche dies wünschen und wählen, sollen gemäss 

Strategie Selbstwirksamkeitsstrategien auf- und ausbauen, um damit ihr Leben bewusster 

gestalten können. 

 

Untenstehend werden die Aufgaben der Beratungsstelle Integration konkret beschrieben. 

Dies bedeutet nicht, dass für diese Aufgaben die alleinige Verantwortung bei den Mitarbei-

tenden der Beratungsstelle Integration liegt, sondern dass diese Mitarbeitenden Hüter*innen 
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und Treiber*innen dieser strategischen Schwerpunkte im Schlossgarten Riggisberg sind. Alle 

Mitarbeitenden sind in der konkreten Umsetzung gefordert. 
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Folgende konkreten Aufgaben und Ziele der Beratungsstelle Integration wurden defi-

niert: 

- Die UN BRK wird konsequent weiter umgesetzt und implementiert. Die Umsetzung 

erfolgt in Schulungen und Workshops, mit der Teilnahme an nationalen Aktionen so-

wie der Herausforderung, diese Themen in Gesprächen immer wieder aufzugreifen. 

Die Teilhabe, Teilgabe und Teilnahme von MmB am gesellschaftlichen Leben werden 

weiter gefördert, damit diese zu einer Selbstverständlichkeit werden. 

- MmB werden begleitet auf ihrem Recovery-Weg. Im Schlossgarten Riggisberg ist 

dieses Commitment zur Ausrichtung auf den Recovery-Weg verankert. Die Beglei-

tung von MmB während und zwischen der Ausbildungen «Recovery - Wege entde-

cken» ist Aufgabe der Beratungsstelle Integration. 

- Die Selbstwirksamkeit bei MmB, welche die Angebote der Beratungsstelle Integra-

tion nutzen, soll gesteigert werden. Die Förderung von Selbstwirksamkeit setzt sich 

der Schlogari insgesamt zum Ziel.  

- Ressourcenaktivierung und -erfassung: Ziel ist das Umdenken von der Defizitori-

entierung zur Ressourcenorientierung. Mittels Gesprächen und Fragebogen werden 

die Ressourcen der MmB gezielt erhoben, um z.B. bedürfnisorientierte Arbeits- und 

Beschäftigungsstellen für MmB zu kreieren, aber auch, um die MmB gezielt in allen 

Lebensbereichen zu fördern. Arbeit mit den Ressourcen steht immer in einem ganz-

heitlichen Kontext und in Verbindung zum Lebensumfeld. Die Ressourcenaktivierung 

stärkt die Lebendigkeit aller involvierten Personen.  

- Die Förderung der Resilienz als bewusstes Thema wird bei einzelnen MmB und im 

gesamten Schlossgarten Riggisberg weitergeführt. Arbeit mit den Ressourcen ist nie 

isoliert, sondern stärkt die Resilienz. 

- Die unterstützte Kommunikation soll bekannter gemacht werden und MmB und Be-

zugspersonen werden begleitet und beraten. UK unterstützt MmB und MA in der ge-

meinsamen Kommunikation miteinander, wenn die verbale Kommunikation bei den 

MmB eingeschränkt ist. Die UK wird im internen WB Angebot für MA thematisiert. 

- BW Rat stärken und ausbauen - gemeinsam mit den MmB: Der BW Rat und die ob-

ligatorischen WB dazu bestehen bereits. Die Zusammenarbeit im BW Rat und die 

entsprechende Handhabung im Umgang damit hat sich die letzten Jahre kontinuier-

lich verbessert, die Umsetzung der UN BRK soll jedoch noch verstärkt und vertieft 

werden. Der BW Rat soll MmB vermehrt befähigen, z.B. gewisse Teile der Sitzungen 

selber leiten zu können, aktiv an WB wie an LABs teilnehmen zu können usw. Die 

Stärkung des BW-Rats geht einher mit der Stärkung der BW-Foren.  

- Die verschiedenen Arten von Fallbesprechungen finden gemäss Konzepten statt. 

Anfragen, Koordination, Moderation, Protokoll und Durchführung erfolgen durch die 

Beratungsstelle Integration. 

- Die Peers sind ausgelastet und tragen zur Zuversicht auf ein selbstbestimmtes Le-

ben der MmB bei. 

- Die Psychosoziale Beratung hat das Ziel und die entsprechende Methodik zur ge-

zielten Ressourcenaktivierung.  

- Es finden Schulungen (z.B. Lehrgang ABI) und Workshops für MmB statt. 

- SE (Supported Employment): Coaching und Support erfolgen bei den bedarfsorien-

tierten Stellen im Schlogari für MmB. Zudem besteht ein Angebot an Coaching und 
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Beratung zu diversen Fragestellungen für MA, welche Arbeitsstellen anbieten (Um-

gang mit MmB in der Gruppe, Zielformulierungen, Auf- und Ausbau von Ressourcen, 

Trainingseinheiten für den 2. Arbeitsmarkt usw.). 

- Es bestehen vermehrt Kooperationen und Vernetzungen mit dem lokalen Gewerbe 

und sozialen Partnerorganisationen. Die beschäftigten MmB erhalten einen ihren 

Wünschen und Ressourcen angepassten Arbeits- und Beschäftigungsplatz. 

- Erzählcafés werden regelmässig von einer ausgebildeten Person angeboten. 

- PrA Ausbildung: Es wird geprüft, ob die Insos PrA Ausbildung (die PrA ist ein nie-

derschwelliges Berufsbildungsangebot für meist jüngere Menschen, welches auf ih-

ren Ressourcen aufbaut) im Schlogari angeboten werden kann.  

- Es wird ein Case Management bezüglich externer Arbeiten, Vernetzung im Dorf und 

in der Region (angesiedelt im SE) aufgebaut. 

- Anfragen und Besichtigungen: Aller Anfragen und Besichtigungen erfolgen durch 

die Beratungsstelle Integration, dazu gehören insbesondere die Beantwortung und 

Protokollierung von Anfragen, die Durchführung und Protokollierung von Besichtigun-

gen und danach der Verweis auf das weitere Vorgehen (Eingang Dossier, Überprü-

fung Dossier, Eintritt vorbereiten, Bettenbelegung). 

4 Grundhaltungen 

Basis der Arbeit der Beratungsstelle Integration sind die Leitlinien Ethik, welche im Schloss-

garten Riggisberg verankert sind sowie die weiteren übergeordneten Grundlagen. 

 

In der Beratungsstelle Integration arbeiten alle Mitarbeitenden mit folgenden Grund-

haltungen: 

- Alle Menschen sind geprägt von ihrer Lebensgeschichte. 

- Alle Menschen verfügen über ein individuelles Muster von Wahrnehmungsfähigkeiten, 

Denken, Fühlen, Intellekt und bewusstem/unbewusstem Erleben. Damit erkennen sie 

die Welt und wirken auf sie zurück, mit ihren Persönlichkeitsmerkmalen und ihrem so-

zialen Verhalten. 

- Alle Menschen sind einzigartig, einmalig, eigenständig und selbstverantwortlich. 

Diese Einmaligkeit unterliegt dauernden Entwicklungen und Wandlungen. Impulse zu 

solchen Wandlungen können zwar von aussen angeregt werden. Der Prozess selber 

kann letztlich nur vom Individuum ausgehen und darf nicht fremdbestimmt sein. 
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Wir orientieren uns: 

- an den Ressourcen und der Entwicklungsorientierung der MmB: Jeder Mensch hat 

körperliche, geistige, psychosoziale und existenzielle (spirituelle) Ressourcen. Wir neh-

men diese achtsam wahr und schaffen Möglichkeiten, dass jede/r Einzelne ihre/seine 

vorhandenen und potentiellen Fähigkeiten nutzen und leben kann. 

- an der Selbstbestimmung der MmB und unterstützen sie auf dem Weg in die Selbst-

wirksamkeit. 

 

Dokumentation und Kommunikation: 

 

Die Dokumentation im Lobos wird von den Mitarbeitenden vorgenommen, um den Informati-

onsfluss zu gewährleisten. Einträge werden mit den MmB vorbesprochen, z.B. wenn es sich 

um besondere Themen handelt, welche die Privatsphäre der MmB betreffen. Es können ge-

meinsame Sitzungen mit den BP stattfinden. 

5 Arbeitsmethoden  

Die Arbeitsweise sowie die verwendeten Konzepte und Modelle stehen im Einklang mit den 

Konzepten und Grundlagen des Schlossgarten Riggisberg. Die professionelle Arbeit basiert 

auf folgenden handlungsleitenden Konzepten/Modellen (nicht abschliessende Liste):  

 

- Personenzentrierter Ansatz nach C. Rogers, 

- Normalitätsprinzip nach E. Böhm, 

- Motivierende Gesprächsführung nach Rollnick & Miller, 

- Selbstmanagement nach Schmid, 

- Taxonomiestufen nach Bloom (Kognitiver Bereich), Dave (aktionaler Bereich) und 

Krathwohl (Emotionaler Bereich), 

- Transaktionsanalyse nach E. Berne, 

- Neues Zürcher Ressourcenmodell nach Storch & Krause, 

- Empowerment Ansatz, 

- Ressourcenorientierung, 

- Training Emotionaler Kompetenzen, 

- Resilienz Förderung. 

 

Die Methodenvielfalt zeigt das breitgefächerte Spezialwissen in der Beratungsstelle auf. Die 

Mitarbeitenden der Beratungsstelle sind für ihre Spezialgebiete (z.B. Fallbesprechungen, 

Peer, Job Coaching usw.) spezifisch ausgebildet. Mitarbeitende, welche psychosoziale Bera-

tung anbieten, haben einen fundierten Abschluss in der psychosozialen Beratung (CAS, 

MAS Stufe) und bringen Praxiserfahrungen mit. 
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Die Beratungen sind systematisch aufgebaut: 

1. Terminanfrage durch MmB oder MA des Dept. W&E oder/und ABI oder anderer De-

partemente, 

2. Terminvereinbarung, 

3. Beziehungsaufbau und Situationsanalyse, 

4. Zielvereinbarung, 

5. Planung der Beratungen, 

6. Durchführung, 

7. Zielauswertung, 

8. Evtl. Formulierung von neuen Zielvereinbarungen, 

9. Evaluation,Abschluss.  
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6 Grundlagen und Beschreibungen 

Die Arbeit in der Beratungsstelle Integration stützt sich oder verweist auf nachfolgend aufge-

führte externe und interne Grundlagen: 

 

Externe Grundlagen: 

- UN BRK 

- Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BehiG) 

- Kantonales Behindertenkonzept des Kantons Bern 

- Praxisempfehlungen zur Anstellung von Peers in Institutionen 

- Vorgaben und Unterlagen PrA, INSOS 

 

Interne Grundlagen: 

- Leitlinien Ethik 

- Konzept Wohnen 

- Konzept BePaSe 

- Konzept Sucht 

- Konzept Palliatve Care 

- Konzept Arbeit & Beschäftigung (inkl. Supported Employment) 

- Konzept Aktivierung 

- Konzept Unterstütze Kommunikation 

- Knigge: «So wollen wir zusammenleben» 

- Gesprächsbogen Recovery 

- Weitere interne Konzepte und Grundlagen des Schlossgarten Riggisberg. 

 

 

Es wird sichergestellt, dass die Umsetzung der Konzepte in Kooperation mit dem Dept. W&E 

gewährleistet ist. 

 

Das Beratungsangebot ist in den Basisdienstleistungen enthalten. In der Umsetzung des 

«Berner Modells» werden die Angebote in Zusatz ï Dienstleistungen (Kostenpflichtig) umge-

wandelt.  

 

Weitere Grundlagen, welche nicht bereits in Konzepten oder Unterlagen des Schlossgarten 

Riggisberg definiert sind, werden nachfolgend beschrieben.  
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7 Betriebsinterne Schnittstellen  

An Schnittstellen kann es zu Konflikten und Kommunikationsproblemen kommen. Um einen 
möglichst reibungslosen Ablauf der Prozesse zu gewährleisten, sind eine klare Kommunika-
tion unter den Beteiligten und eine transparente Zusammenarbeit zwischen den Departe-
menten von zentraler Relevanz. 

 

Zum Dept. W& E:  

- Fallbesprechungen finden interdisziplinär statt. MA aus allen Dept. diese einberufen. 

- Einträge LOBOS. 

- Austausch per Mail oder telefonisch. 

- Interdisziplinärer Austausch. 

 

Zum Dept. ZD: 

- Roundtables, Fallberatungen, Intervisionen. 

- Schriftlicher Austausch: Protokollierung der Gespräche, Einträge im Lobos, Erstellung 

von Vereinbarungen. 

- Interdisziplinärer Austausch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzept Beratung  V 2.0 Status: freigegeben Seite 12 von 31 

Verantwortlich: vour  Erste Freigabe durch GL am: 05.2020 Letzte Änderung:  

 

8.1 Grundlagen der Beratung 

8.2 Bewohnenden Rat 

Was ist der BW Rat?  

Der BW Rat ist das Gremium und die Stimme von und für die MmB, damit der direkte Aus-

tausch mit der Direktion und Geschäftsleitung stattfinden kann. Hier werden Informationen, 

Wünsche und Anliegen aller Belange und Departemente des Schlossgartens - W&E, Ar-

beit&Beschäftigung, Gesundheit, BGM, Ferien, Freizeit, Weiterbildung usw. - gegenseitig 

ausgetauscht. Verschiedene Fragen, Anliegen und Wünsche von beiden Seiten sollen im 

Nachgang zur Sitzung des BW Rats wiederum in weiteren Gremien (GL-Sitzung, BL-Sitzung 

oder BW Foren auf den Abteilungen, Teamsitzungen A&B usw.) besprochen werden. Pro 

Bereich werden 3 bis max. 5 MmB als Vertreter/innen für ein Jahr gewählt. Dabei ist darauf 

zu achten, dass möglichst alle Abteilungen des Dept. W&E vertreten sind.  

 

Wie oft trifft sich der BW Rat? 

Jeweils im Januar werden die Delegierten der verschiedenen Bereiche und Abteilungen ge-

wählt. ALLE MmB sind zu diesen Wahlen eingeladen: MmB, welche sich wählen lassen 

möchten und MmB, die «nur» wählen möchten. Es ist wichtig, dass von allen Bereichen ge-

nügend MmB an diese Versammlung kommen.  

 

Im Verlaufe des Jahres finden 4-6 BW Ratssitzungen statt. Bei Bedarf können von beiden 

Seiten zusätzliche Sitzungen einberufen werden.  

Die Traktanden der Sitzungen des BW Rats werden ca. 10 Tage vor der Sitzung per interner 

Post an alle Delegierten verteilt und per E-Mail an die BL gesandt. Das Protokoll der Sitzung 

wird nach max. 7 Arbeitstagen allen Delegierten per interner Post zugestellt, als Info der GL 

und den BL, sowie den AL A&B und W&E. Im Anhang des Protokolls werden immer die zu 

besprechenden Themen in den BW Foren aufgelistet. 

 

Was sind die Aufgaben der Delegierten des BW Rats? 

Die Wahl als delegierte Person ist eine aufgetragene, vertrauensvolle Aufgabe, welche durch 

die Delegierten wahrzunehmen ist. 

 

Die gewählten Delegierten haben folgende Aufgaben: 

- Die Delegierten nehmen regelmässig und aktiv an den Sitzungen des BW Rats teil. 

- Die Delegierten bringen Anliegen, Wünsche und Themen aller MmB aus den jeweili-

gen Abteilungen an den Sitzungen ein. 

- Die Delegierten sind verantwortlich, dass die Infos aus den BW Ratssitzungen zu den 

MmB der Abteilungen fliessen. 

- Die Delegierten thematisieren die besprochenen Themen des BW Rats an den regel-

mässig stattfindenden BW Foren. 

- Die Delegierten arbeiten bei Projekten (z.B. Kinoabende usw.), Zusammenkünften 

(z.B. BW Rat einer anderen Institution), mit. 
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Persönliche Anliegen und Fragen, welche nicht allgemeiner Art sind (persönliche Themen 

der MmB) gehören nicht an den BW Rat, sondern in persönliche Gespräche mit der Bezugs-

person oder auf die Abteilungsforen.  

 

Was sind die Aufgaben der MA, welche den BW Rat begleiten? 

- Die MA unterstützen die MmB soweit nötig, damit diese ihre Aufgaben wahrnehmen 

können. Dies kann auf sehr unterschiedlichen und kreativen Wegen erfolgen, z.B. 

Notizen erstellen, Sitzungen gemeinsam vorbereiten, Flip Chart erstellen usw. 

- Die MA achten darauf, dass die zu besprechenden und behandelnden Themen in die 

BW Foren einfliessen. 

- Die Ressourcen und die Selbständigkeit der Delegierten des BW Rates werden ge-

stärkt; d.h. es geht nicht darum, dass die MA die Arbeit der Delegierten übernehmen. 

- Auf den Abteilungen werden die Traktanden sichtbar aufgehängt und den MmB zu-

gänglich gemacht. 

- An den BW Foren werden die Anliegen und Wünsche, welche an der Sitzung des BW 

Rats besprochen werden sollen, gesammelt. 

- An den BW Foren werden ebenfalls die Themen besprochen, welche im BW Rat be-

sprochen wurden (siehe jeweils Protokoll). Verweis: Konzept BW Foren. 

 

Was sind die Aufgaben der Sitzungsleitung des BW Rats? 

- Die Traktanden werden rechtzeitig verschickt. 

- Die Sitzung wird vorbereitet, durchgeführt, geleitet und protokolliert. 

- Anliegen der Delegierten werden thematisiert und weiter behandelt. 

- Es wird eine laufende Pendenzenliste geführt. 

- Die Informationen sind transparent und ehrlich. 

- Die Themen werden ernsthaft und zuverlässig bearbeitet. 
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8.2 UN BRK 

«Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. 

Dies steht in der UN ï Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 

auf der ganzen Welt gilt» (Schlossgarten Riggisberg, 2019). 

 

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behinderten-

rechtskonvention BRK) wurde am 13. Dezember 2006 in New York von der Generalver-

sammlung der UNO verabschiedet. Es ist am 3. Mai 2008 in Kraft getreten und zählt heute 

175 Vertragsstaaten, mit einer Besonderheit: Es ist das erste internationale Übereinkommen, 

dem die Europäische Union beigetreten ist. Die BRK ist das erste internationale Spezialüber-

einkommen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

 

Die UN BRK wurde von der Schweiz am 15. April 2014 ratifiziert und ist am 15. Mai 2014 in 

Kraft getreten. Mit ihrem Beitritt zum Übereinkommen verpflichtet sich die Schweiz, Hinder-

nisse zu beheben, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind, sie gegen Dis-

kriminierungen zu schützen und ihre Inklusion und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft zu 

fördern (Eidgenössisches Departement des Innern, 2019). 

 

Die Konvention schafft keine Sonderrechte für Menschen mit einer Behinderung, sondern 

bestätigt die Geltung der Grundrechte aller Menschen, auch derjenigen mit einer Behinde-

rung. Das Ziel der Konvention ist es, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung die gleichen 

Chancen und Möglichkeiten haben im Leben wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Gleich-

berechtigung in Bildung, Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Mobilität, Sicherheit etc. steht im Zent-

rum.  

 

Das schweizerische Bundesgesetz definiert Menschen mit Behinderungen folgender-

massen:  

«In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine Per-

son, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchti-

gung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kon-

takte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätig-

keit auszuüben» (Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) Art. 2).  

8.3 Teilhabe, Teilnahme, Teilgabe 

In der UN BRK wird Gleichberechtigung in Form von Teilhabe, Teilnahme und Teilgabe von 

Menschen mit Beeinträchtigungen angestrebt. 

- Teilhabe meint, dass Menschen mit Beeinträchtigungen am öffentlichen Leben ungehin-

dert teilnehmen können. 

- Teilnahme meint, dass keine Diskriminierung an der Teilnahme (zum Beispiel durch bau-

liche Schranken) vorhanden sein darf. 

- Teilgabe meint, dass Menschen mit Beeinträchtigungen Ressourcen und Stärken haben, 

von der die Gesellschaft profitieren kann. 
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Der Schlossgarten Riggisberg setzt sich aktiv dafür ein, dass die UN BRK umgesetzt wird, 

Menschen mit einer Beeinträchtigung ihre Rechte wahrnehmen können und Schranken ab-

gebaut werden. 
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8.4  Selbstwirksamkeit 

Was meint die Stärkung der Selbstwirksamkeit der MmB? Ausgangspunkt ist folgende Defi-

nition und folgendes Verständnis von Selbstwirksamkeit: «Selbstwirksamkeit bedeutet, dass 

Menschen durch eigenes Tun Erfahrungen erwerben und sich zutrauen, ihr Leben selbst be-

einflussen, lenken und gestalten können. Im institutionellen Kontext meint dies, dass MmB 

von MA begleitet werden müssen, welche ihnen Zutrauen schenken und sie auf dem Weg 

zur Selbstwirksamkeit positiv begleiten. Das erfordert von den MA in der Institution eine ent-

wicklungsfördernde Haltung, Methodenkompetenz und eine hohe Professionalität. Ausser-

dem benötigt es Angebote, die das Erleben der Selbstwirksamkeit ermöglichen, begleiten 

und evaluieren mit den MmB» (Definition Ursula von Bergen).  

 
Unter Selbstwirksamkeit (Englisch: self-efficacy beliefs) versteht die kognitive Psychologie 

die Überzeugung einer Person, auch schwierige Situationen und Herausforderungen aus ei-

gener Kraft erfolgreich bewältigen zu können (Psychomeda, 2019). 

Gemäss Bandura (1997) beginnen Menschen erst dann zu handeln, wenn sie davon über-

zeugt sind, die Handlung vollziehen zu können. Bandura hat in den 1960er-Jahren erforscht, 

wie das menschliche Denken und Handeln durch Lernen beeinflusst werden kann. 

 

Selbstwirksamkeit steht also in einem engen Zusammenhang mit Methoden und Haltungen 

wie Resilienz-Aufbau, Recovery und Ressourcenaktivierung. Je mehr ein Mensch seine Res-

sourcen stärkt und seine Resilienz fördert, desto höher ist die Chance, ins Handeln zu kom-

men, sich etwas zuzutrauen und sich selbstwirksam zu erleben. 
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8.5 Recovery 

Der Begriff Recovery stammt aus dem Englischen und meint Wiederherstellung, Wiederer-

langung. Seit den 1990er-Jahren wurde der Recovery-Gedanke im Zusammenhang mit Ge-

sundungswegen psychisch erkrankter Menschen entwickelt. 

 

«Recovery ist keine Gegenbewegung zu Klinikaufenthalten oder zur Medikation, sondern 

eine Gegenbewegung gegen zu viel Fürsorge, gegen erlernte Hilflosigkeit, gegen erlernte 

Passivität, gegen Perspektivenlosigkeit. Recovery will Betroffene befähigen, das Leben mit 

Unterstützung wieder selbst in die Hand nehmen zu können» (Ihde-Scholl, 2013, S. 91). 

 

Bei einer psychiatrischen Erkrankung tritt meistens eine massive Veränderung im Leben ein 

(Pro Mente Sana, 2019). Recovery zielt darauf ab, ein hoffnungsvolles und aktives Leben 

führen zu können, trotz der Symptome, Veränderungen und markanten Ereignisse, welche 

eine Erkrankung mitbringt.  

Lange Zeit bestand das Stigma in der Gesellschaft, dass eine psychische Erkrankung un-
überwindbar und unheilbar ist. Mit dem Recovery-Ansatz wird aufgezeigt, dass ein Weg der 
Gesundung möglich ist (vgl. Knuf, 2016). Das Recovery-Konzept unterstützt das Erleben von 
Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit. Wird über eine gewisse Zeit eine mangelnde 
Selbstwirksamkeit erlebt, entsteht ein unguter Kreis: Die betroffene Person ist weniger enga-
giert, hat dadurch noch weniger positive Erlebnisse, zieht sich noch mehr zurück und erreicht 
dadurch tatsächlich weniger Ziele. Viele psychisch erkrankte Menschen kennen Rück-
schläge, Rückschritte und erleben wenig Erfolgserlebnisse. 
 

Der Recovery-Weg wird meist nicht allein und ohne Zutun begangen. Peers, Beratungsstel-

len, Selbsthilfegruppen und psychiatrische Kliniken bieten spezifische Recovery-Schulungen 

für die MmB an und begleiten diese auf dem anspruchsvollen Weg.  

 

Recovery ist nicht eine einheitliche Methode, welche aus einem Lehrbuch entnommen wer-

den kann. Es ist vielmehr eine Sammlung von Konzepten, Methoden und Haltungen, welche 

aus den langjährigen Psychiatrie Erfahrungen zusammengestellt wurden und immer wieder 

angepasst werden. Den genannten Definitionen zufolge bedeutet Recovery nicht, zu einem 

«prämorbiden» Zustand zurückzukehren. Stattdessen geht es um persönliches Wachstum 

und um die Überwindung der häufig negativen, persönlichen und gesellschaftlichen Auswir-

kungen davon.  

 

Hoffnung (mit Hoffnung ist auf dem Recovery-Weg ein starkes Zutrauen gemeint) und Moti-

vation sind Voraussetzungen, um den Recovery-Weg zu gehen. Knuf (2016) beschreibt, 

dass die MmB oftmals einen Erwachungspunkt erleben; Eine Wende, in der sie die Motiva-

tion und Bereitschaft haben, aus dem gewohnten Verhalten auszubrechen und einen Verän-

derungsprozess zu initiieren und anzugehen. Diese Hoffnung muss fassbar sein; am besten 

an einem Ort, an dem man vertrauensvoll aufgenommen wird und sich selbst sein kann, in 

einer Umgebung, in der man auf seinem Weg begleitet wird. Die Energie, welche eine psy-

chische Erkrankung bindet und auch die Wirkungen allfälliger Medikamente, sind nicht zu un-

terschätzen. 

 

Voraussetzung, um in den Recovery-Prozess einzusteigen ist, dass ein betroffener Mensch 

sich bewusstwird, wo seine eigene Belastungsgrenze ist. Es bedeutet nicht zwingend, dass 
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der betroffene Mensch einer Diagnose/den Diagnosen vollumfänglich zustimmen kann. 

Wichtig ist die Erkenntnis, dass der betroffene Mensch in Krisenzeiten auf Unterstützung von 

aussen (Mediziner*innen, Medikamente, psychosoziale Beratung usw.) angewiesen ist. Des 

Weiteren muss die Annahme des Ist-Zustandes bewusst geschehen, ohne Verurteilung. Dies 

setzt eine gewisse kognitive Fähigkeit voraus und verdient, bei ehrlicher Annahme, einen 

grossen Respekt (vgl. Amering & Schmolke, 2012). 

 

Nutzen von Recovery für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung: 

Recovery hat als Ziel, den Betroffenen ein erfülltes Leben, eine vollständige Inklusion in die 

Gesellschaft und die Hoffnung auf Gesundung zu bringen in der Auseinandersetzung mit der 

eigenen Erkrankungsgeschichte. Betroffene sollen mit Recovery den Weg in ein erfülltes Le-

ben finden und die Integration in der Gesellschaft erleben können (vgl. Pro Mente Sana, 

2019). 
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8.6 Ressourcen Aktivierung 

In diesem Kapitel wird verdeutlicht, warum es Sinn macht, Ressourcen zu aktivieren und mit 

welchen Methoden die Ressourcenaktivierung angegangen werden kann. 

 

MmB zu ihren Ressourcen zu führen, bringt sie ins Handeln, Tun und unterstützt sie, selbst-

wirksam zu werden. Das (Wieder-) Erleben, selbst aktiv und wirksam für sein Leben einzu-

stehen, sich für die eignen Bedürfnisse und Anliegen einzusetzen, Ziele zu erreichen usw., 

erhöht die eigene Ressourcenkompetenz und gibt Zuversicht, den angefangenen Weg weiter 

zu gehen.  

 

Definition Ressourcen: 

Eine Ressource ist die Fähigkeit, durch die sich eine Person ein Ziel, ein Bedürfnis oder ei-

nen Wunsch erfüllen kann. Durch die eingesetzte Ressource kann eine andere Ressource 

aktiviert werden. Nicht immer stehen alle Ressourcen zur gleichen Zeit zur Verfügung. 

Manchmal sind Ressourcen verschüttet und müssen wieder aktiviert werden. Je nach Kon-

text werden Ressourcen auch Stärken oder Fähigkeiten genannt. 

 

Ressourcen werden grob in interne (in der Person angelegte Fähigkeiten), externe Ressour-

cen (soziale Fähigkeiten ausserhalb der Person) und interpersonelle Ressourcen (zwischen 

den Menschen) eingeteilt (vgl. Wälte & Borg-Laufs, 2018). Je mehr aktive interne, externe 

und interpersonelle Ressourcen eine Person hat, desto vielfältiger kann die Person ihre 

Wünsche und Ziele erreichen. 

 

Ressourcen werden je nach Lebenssituation und Kontext eingesetzt und genützt. Oftmals 

werden Ressourcen von anderen Personen nicht gleich bewertet wie durch die betroffenen 

Personen selbst (Differenz Selbst- und Fremdbeurteilung). 

 

Weshalb Ressourcenaktivierung: 

Wie oben beschrieben, sollen psychisch erkrankte Menschen möglichst selbstbestimmt le-

ben und eine hohe Selbstwirksamkeit erfahren können. Zum integrierten Leben in der Ge-

sellschaft werden interne, externe und interpersonelle Ressourcen benötigt. Ressourcenakti-

vierung gehört zu einem der wichtigsten Wirkfaktoren in der Begleitung und in der psychoso-

zialen Beratung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. 

 

Ein Entwicklungs- oder Veränderungsprozess ist ohne interne Ressourcen des betroffenen 

Menschen nicht möglich. Es ist deshalb eminent, dass sich professionell Tätige mit (eigenen) 

Ressourcen auskennen und Wissen und/oder Erfahrung haben, die Ressourcen der MmB zu 

aktivieren (vgl. Knuf, 2016). Eine ressourcenaktive Arbeit stärkt MmB und die MA. Das 

Selbstbewusstsein beider Seiten wird gestärkt; der Blick wird auf das Machbare und auf die 

positiven Seiten fokussiert. 

 

Ressourcenorientiertes Arbeiten ist eine positive Haltung gegenüber MmB und den MA 

selbst. Ressourcenaktivierung kann nicht «von oben» verschrieben werden, sondern ist eine 

persönliche Entscheidung eines jeden Mitarbeitenden. 

 
























